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Großes Projekt in Kiel: Der Wärmespeicher der Stadtwerke Kiel hat seit einigen Tagen die end-
gültige Höhe von 60 Metern erreicht und erhält noch eine Außenfassade aus Trapezblech in 
Graualuminium. Ab Mitte Juni wird der 60 Meter hohe Speicher dann mit Wasser befüllt.  
                      Bild   : Stadtwerke Kiel

An der Regelenergie hängt`s
SEKTORKOPPLUNG II Sind Investitionen in Wärmespeicher und Power to Heat trotz sinkender Preise 

rentabel? Eine Kurzstudie von Team Consult will Antworten geben

Von D. HEINZE & R. SRIKANDAM, Berlin

S tadtwerke investieren vermehrt 
in Fernwärmespeicher, um einen 
wirtschaftlichen Betrieb ihrer Heiz-
kraftwerke zu gewährleisten. Dabei 

wird oftmals auch die Integration eines 
Power-to-Heat-Moduls (kurz PtH-Modul) 
zur Aufnahme von Überschussstrom in 
Betracht gezogen. Welche Einflussgrößen 
sind für die Investitionsentscheidung 
maßgeblich? Eine aktuelle Studie von 
Team Consult versucht, erste Antworten 
zu liefern.

Städtische Heizkraftwerke müssen 
vormittags meist einen deutlich höheren 
Wärmebedarf decken als nachmittags und 
nachts. Im Sommer sinkt der Bedarf zudem 
oft unter die KWK-Volllast, so dass die An-
lage im Teillastbetrieb gefahren oder der 
Abwärmenutzungsgrad gesenkt werden 
muss. Mit Hilfe eines Wärmespeichers 
lässt sich die überschüssige Abwärme zwi-
schenspeichern und zu hohen Bedarfszei-
ten nutzen. Damit ergeben sich Vorteile in 
Form eines höheren KWK-Nutzungsgrads 
sowie eines verringerten Brennstoffein-
satzes.

Brennstoff sparen | Die Studie betrach-
tet ein Referenz-Kraftwerk auf Gasbasis 
mit einem repräsentativen Wärmebedarf 
von Haushalts- und Gewerbekunden. Im 
Sommer werden vormittags durchschnitt-
lich 62 MWh Wärmeenergie ungekoppelt 
erzeugt und könnten mit Energie aus ei-
nem Speicher substituiert werden. Unter 
Berücksichtigung von Verlusten leitet 
sich daraus eine Speicherkapazität von 65 
MWh ab, mit Wasser als Speichermedium 
ergibt sich ein Speichervolumen von etwa 
1100 Kubikmetern. Dies entspricht unter 
der Annahme von spezifischen Investiti-
onskosten von 600 Euro pro Kubikmeter ei-
ner Investition von rund 660 000 Euro. Ge-
mäß KWK-Gesetz kann der Betreiber dabei 
mit einem Zuschlag von rund 200 000 Euro 
rechnen.

Mit dem Speicher lässt sich überschüs-
sige Wärme zwischenspeichern, sobald 
der Wärmebedarf unter die thermische 
KWK-Leistung fällt. Übersteigt der Bedarf 
diese Grenze wieder, wird die gespeicher-
te Energie genutzt, der Brennstoffbedarf 

sinkt entsprechend. Für den modellierten 
Referenz-Standort lässt sich so der Gasver-
brauch im Spitzenlastkessel um ein Pro-
zent oder 5200 MWh pro Jahr reduzieren.

Die resultierende Kostenersparnis 
wurde mit den mittleren Gaspreisen der 



letzten drei Jahre ermittelt. Mit den Prei-
sen von 2013 ergibt sich eine Einsparung 
von etwa 140 000 Euro pro Jahr. Aufgrund 
gesunkener Gaspreise liegt die Ersparnis 
für 2014 bzw. 2015 mit 115 000 Euro bzw. 
107 000 Euro pro Jahr etwas niedriger. Zur 
Bewertung der Wirtschaftlichkeit werden 
die maßgeblichen Zahlungsströme be-
trachtet, die sich durch Anfangsinvestition 
und Brennstoffersparnis ergeben. War-
tungs- und Betriebskosten sowie Einspa-
rungen bei Emissionszertifikaten wurden 
zur Vereinfachung zunächst vernachläs-
sigt. Für einen Betriebszeitraum von 20 
Jahren und eine geforderte Gesamtkapi-
talverzinsung von fünf Prozent ergibt sich 
bei einer steuerneutralen Betrachtung mit 
den Gaspreisen von 2013 ein Nettobar-
wert von 1,1 Mio. Euro, mit den Preisen 
von 2014 bzw. 2015 ein Nettobarwert von 
0,79 Mio. Euro bzw. 0,69 Mio. Euro. Wird zu-
sätzlich die Investitionsförderung gemäß 
KWK-Gesetz berücksichtigt, erhöht sich 
der Nettobarwert um etwa 0,18 Mio. Euro.

Die Investition in einen Wärmespeicher 
kann im aktuellen Marktumfeld also al-
lein durch die erzielte Brennstoffersparnis 
sinnvoll sein. Dabei stellt die weitere Ent-
wicklung des Gaspreises einen wichtigen 
Einflussfaktor dar, der im Rahmen einer 
detaillierten Standortanalyse miteinbezo-
gen werden kann.

Wird ein Speicher – wie soeben be-
schrieben – zur Glättung der Wärmeer-
zeugung eingesetzt, so ergeben sich Zeit-
räume, in denen Speicherkapazitäten un-
genutzt bleiben. Durch Integration eines 
PtH-Moduls können diese freien Kapazitä-
ten als negative Reserveleistung am Rege-
lenergiemarkt bereitgestellt werden.

Die Betrachtung erfolgt exemplarisch 
anhand eines PtH-Moduls mit einer elekt-
rischen Leistung von fünf MW. Vereinfacht 
wird angenommen, dass dieses während 
des gesamten Jahres negative Sekundär-
leistung anbietet. Im konkreten Anwen-
dungsfall ist zu beachten, dass Regelener-
gie immer nur in der Menge angeboten 
werden kann, wie freie Speicherkapazi-
täten verfügbar sind. Die tatsächliche Di-
mensionierung des PtH-Moduls sollte des-
halb – ebenso wie diejenige des Wärme-
speichers – im Rahmen einer Gesamtopti-
mierung des Kraftwerksbetriebs erfolgen.

Die Investitionskosten für das Modul 
werden inklusive Baukostenzuschuss für 
den Netzbetreiber mit 150 Euro/kW an-
gesetzt, so dass sich im ersten Jahr eine 
Auszahlung von 750 000 Euro ergibt. Zur 
Ermittlung der Einzahlungen wurden 
die mengengewichteten mittleren Leis-
tungspreise der letzten drei Jahre berech-
net. Es zeigt sich ein starker Preisverfall 
von 955 Euro/MW im Jahr 2013 auf 428 
Euro/MW im Jahr 2014 und weiter auf 
197 Euro/MW im Jahr 2015. Diese Tendenz 
lässt sich unter anderem mit einer ge-
stiegenen Anzahl von Marktteilnehmern 
erklären. Entsprechend stark variieren 
die Einzahlungen: Beim Preisniveau von 
2013 betragen sie rund 517 000 Euro pro 
Jahr, mit den Werten von 2014 bzw. 2015 
nur noch 223 000 Euro beziehungsweise 
102 000 Euro.

Sinkender Nettobarwert | Zur Bewer-
tung der Wirtschaftlichkeit werden die 
Anfangsinvestition sowie die jährlichen 
Einzahlungen durch die erzielten Leis-
tungspreise berücksichtigt. Steuerliche Ef-

fekte, Wartungs- und Betriebskosten wer-
den zunächst vernachlässigt, müssen je-
doch im Rahmen einer Einzelbetrachtung 
standortspezifisch miteinbezogen werden. 
Zudem wird vereinfacht angenommen, 
dass sich Zahlungsströme aufgrund der 
tatsächlichen Bereitstellung von Regel- 
energie weitestgehend neutralisieren. 
Mit den Leistungspreisen von 2013 er-
gibt sich dann ein Nettobarwert von 
5,7 Mio. Euro, mit den Preisen von 2014 
bzw. 2015 ein Nettobarwert von 2,0 
Mio. Euro bzw. 0,5 Mio. Euro (Betriebs- 
zeitraum 20 Jahre, Gesamtkapitalverzins-
ung fünf Prozent).

Die Situation zur Refinanzierung des 
PtH-Moduls alleine über negative Regele-
nergie hat sich also stark verschlechtert. 
Eine Investitionsentscheidung ist von der 
Einschätzung der weiteren Preisentwick-
lung auf dem Regelenergiemarkt abhän-
gig.

Wie unsere Studie zeigt, kann die In-
vestition in einen Wärmespeicher im ak-
tuellen Marktumfeld zu wirtschaftlichen 
Vorteilen führen, während sich die Bedin-
gungen für PtH am Regelenergiemarkt 
deutlich verschlechtert haben. Allerdings 
enthält das neue Strommarktgesetz Ansät-
ze, die die Voraussetzungen für PtH verbes-
sern könnten. Deshalb kann es durchaus 
sinnvoll sein, bei der Investition in einen 
Wärmespeicher die spätere Nachrüstung 
eines PtH-Moduls einzuplanen.
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